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Übersicht Quarantäneregelungen bei Corona-Infizierten ab 28.01.2022 
 

 

Regeln bei einem positivem Schnell- oder PCR-Test 

 Ist ein Kind im Antigen-Schnelltest positiv, so begibt es sich unverzüglich in 10-tägige Quarantäne. Eine 

Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht mehr nötig. 

 Wird ein negativer PCR-Test vorgelegt, darf das Kind wieder zur Schule kommen. 

 Ein Freitesten ist nach 7 Tagen, also am achten Tag nach dem positiven Schnelltest, wiederum durch 

Bürgertest in einer anerkannten Teststelle oder durch einen Arzt möglich. 

 Nicht anerkannt werden Tests, die Privatpersonen mit einem erworbenen Zertifikat durchführen. 

 Auch freiwillig zu Hause durchgeführte Selbsttests, die ein positives Testergebnis haben, führen 14-

tägiges tägliches Testen der Lerngruppe nach sich, wenn der/die betroffene Person an den Tagen zuvor 

in der Schule anwesend war. 

 

 

Regeln zur Quarantäne von Haushaltsangehörigen (z. B. Kinder, Geschwister, Eltern) 

• Grundsätzlich gelten 10 Tage Quarantäne, eine Anordnung durch das Gesundheitsamt 

 ist nicht mehr notwendig. 

• Eine Freitestung ist nach 7 Tagen mit einem Schnelltest durch eine Teststelle oder einem 

 PCR-Test möglich. Für Schülerinnen und Schüler sowie Kleinkinder ist eine Freitestung 

 nach 5 Tagen möglich. 

 

 

Von der Quarantäne als Haushaltsangehörige befreit sind Personen mit folgendem Nachweis: 

• Dreifach geimpft (geboostert) 

• Genesen und doppelt geimpft 

• Doppelt geimpft und genesen 

• Geimpft, genesen, geimpft 

• Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung) 

• Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests) 

• Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung) 

 


